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Beschlussvorschlag 
 
Der Hauptausschuss der Stadtvertretung Burg Stargard beschließt: 

1. Die Einleitung und Ausgestaltung eines Vergabeverfahrens für die Errichtung eines 
Löschwasserkissens im Ortsteil Lindenhof. 

2. Das Vergabeverfahren erfolgt als öffentliche Ausschreibung. 
3. Die Verwaltung wird beauftragt, auf Grundlage dieses Beschlusses die erforderlichen 

Schritte zur Umsetzung des Vorhabens einzuleiten. 
 
Sachverhalt 
 
Die Stadt Burg Stargard ist nach dem Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V 
verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen angemessene Löschwasserversorgung 
sicherzustellen. 
Im Ortsteil Lindenhof bestehen derzeit keine öffentlichen 
Löschwasserentnahmemöglichkeiten. Ein Löschwasserkissen stellt hier die wirtschaftlichste 
und kurzfristig realisierbare Lösung dar. 
 
Bereits im Rahmen der Planung der Dorfstraße wurde wiederholt geprüft, eine Zisterne als 
Frischwasserentnahmestelle gemeinsam mit dem Straßenbau zu errichten. Diese Variante 
wurde jedoch aus wirtschaftlichen Gründen verworfen, da die Kosten deutlich über denen 
eines Löschwasserkissens auf einer Freifläche liegen. 
 
Parallel hat sich die Stadt mit dem Landwirtschaftsbetrieb auf den Ankauf einer geeigneten 
Fläche am Ortsrand verständigt. Damit ist der Standort gesichert und der Bau kann – 
vorbehaltlich des Vergabeverfahrens – voraussichtlich im kommenden Jahr umgesetzt 
werden. 
 
Rechtliche Grundlagen 
§ 2 Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V - BrSchG) 



 
 
Finanzielle Auswirkungen 
Kosten des Gesamtvorhabens ca. 45.000 € 
 
Im Haushalt 2025 sind die inv. Mittel eingestellt. 
 
Anlage/n 
Keine 
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